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81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

VwGG §42 Abs2 Z3 litb;

VwGG §42 Abs2 Z3 litc;

WRG 1959 §138;

WRG 1959 §39;

Rechtssatz

§ 39 WRG 1959 stellt zwar nicht auf "wesentliche" Änderungen der natürlichen Ab9ussverhältnisse ab, wohl aber auf

solche, die für ein anderes Grundstück einen Nachteil herbeiführen. Ein solcher Nachteil wäre Voraussetzung für einen

Auftrag nach § 39 iVm § 138 WRG 1959 (Hinweis E 16.12.2004, 2004/07/0065).(Hier:Die belBeh verneinte einen (im

Bescheiderlassungszeitpunkt noch) bestehenden Nachteil iSds § 39 WRG 1959 mit der Begründung, es sei (nunmehr

wieder) ein zur Abfuhr der Hochwässer tauglicher Ab9ussgraben geschaCen worden. Diese Annahme wurde jedoch in

mehrfacher Hinsicht nicht in tragfähiger Weise begründet.)
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